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Von: Terhechte, Maarit Maarit.Terhechte@coesfeld.de
Betreff: WG: Bebauungsplan Nr. 153 "Neuordnung Gewerbegebiet Königsbusch": Offenlage des Plans
Datum: 18. April 2023 um 07:23

An: Dagmar Aufenanger (dagmar.aufenanger@wolterspartner.de) dagmar.aufenanger@wolterspartner.de

 
Gesendet: Montag, 17. April 2023 21:33
An: Terhechte, Maarit <Maarit.Terhechte@coesfeld.de>
Betreff: AW: Bebauungsplan Nr. 153 "Neuordnung Gewerbegebiet Königsbusch":
Offenlage des Plans

Hallo Frau Terhechte,

wie telefonisch besprochen, sind unsererseits hinsichtlich des Entwurfs des
Bebauungsplans Nr. 153 noch die nachfolgenden Fragen bzw. Anmerkungen
aufgekommen.

1. Die Grundstückflächen bzw. Flurstücke 304 und 279, welche dreiseitig an
Grundstücksflächen von Ernsting’s family anschließen, weisen z.T. andere
bauliche Festsetzungen auf, als die Gewerbeflächen von Ernsting’s family. Bei
ggf. zukünftig geänderten Eigentumsverhältnissen kann dies bei der
Realisierung von Gebäuden nachteilig sein, besser wäre es, die baulichen
Festsetzungen sind einheitlich. Dies betrifft insbesondere das Flurstück 279,
hier wird u.a. eine geringere Höhe maximale Höhe für bauliche Anlagen
ausgewiesen. Der Vorschlag wäre hier ebenfalls 91,0 m ü. NHN auszuweisen.

2. Gemäß den textlichen Festsetzungen Punkt 1.1.7 können ausnahmsweise an
Endverbraucher gerichtete Verkaufsstätten von im Plangebiet ansässigen
Unternehmen zugelassen werden. Kann nicht ggf. eine entsprechende über den
Bestandsschutz hinausgehende Festsetzung für eine Filiale der Ernsting’s
family im Bereich des Flurstückensembles 308, 324, 325, 326, 388, 400, 401,
419 (eventuell mit flächenmäßigen Beschränkungen) vorgesehen werden?

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit fröhlichen Grüßen / with happy greetings
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Gesendet: Dienstag, 13. Juni 2023 11:51 
An: Duda, Thomas <Thomas.Duda@coesfeld.de> 

Betreff: Ernsting VC-Lette, hier: Gehwegerweiterung Industriestraße 
  
Sehr geehrter Herr Duda, 
  
wie bereits gestern telefonisch angesprochen, möchte die Fa. Ernsting an Ihrem Campus zur 
Sicherheit der Fußgänger ein Zusammenführen des Gehwegs von der Bruchstraße in die 
Industriestraße (linke Seite) durchführen. 
Aktuell besteht ein Gehweg an der Bruchstraße, in der Industriestraße einseitig (rechte Seite) und im 
Bereich der PKW-Parkbuchten Industriestraße (linke Seite). 
Durch die Zusammenführung wäre auf der Industriestraße beidseitig ein Gehweg vorhanden. 
Wie im beigefügten Plan erstichtlich, handelt es sich um ca. 25 m Weglänge. 
Diese würde entsprechend den bestehenden Wegen ausgeführt. 
Betroffen wäre neben dem Flurstücke 235 auch das Öffentliche Flurstück 421. 
  
Die Ausführung könnte durch Fa. Ernsting erfolgen bedarf jedoch sicherlich einer Genehmigung durch 
Sie. 
Straßenbeschilderung ist ebenfalls zu versetzen. 
  
Wir freuen uns über eine Rückmeldung und stehen bei Rückfragen gerne zur Verfügung. 
  
Mit freundlichen Grüßen  
  

 
  

  
Diese E-Mail einschließlich ihrer Anhänge ist vertraulich und ist daher allein für 
den Gebrauch durch den (die) vorgesehenen Empfänger bestimmt. Dritten ist 
das Lesen, Verteilen oder Weiterleiten dieser E-Mail sowie jedwedes Vertrauen 
auf deren Inhalt untersagt. Wir bitten, eine fehlgeleitete E-Mail unverzüglich voll- 
ständig zu löschen und uns eine Nachricht zukommen zu lassen. 
  
Eine Haftung für Schäden, die durch diese E-Mail entstehen, unmittelbar oder 
mittelbar, übernehmen wir nicht. 
  
Sollten sich im Anhang Dateien befinden, welche sich nicht öffnen oder lesen 
lassen, bitten wir um umgehende Rückmeldung! 
  
 

d.aufenanger
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